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Anordnung Nr. 2* 
über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung

von Erzeugnissen 
der metallverarbeitenden Industrie.

Vom 14. März 19G0
Zur weiteren Verbesserung der Versorgung der Volks

wirtschaft mit Erzeugnissen der metallverarbeitenden 
Industrie wird folgendes angeordnet:

A b s c h n i t t  I
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Diese Anordnung gilt für die Verteilung, den Bezug 

und die Lieferung von Erzeugnissen der metallverarbei
tenden Industrie (Planpositionen 21 00 000 bis 29 00 000 
außer 25 00 000) aus allen Aufkommensquellen unab
hängig von der Eigentumsform der Betriebe, sofern 
nicht durch besondere gesetzliche Bestimmungen die 
Anwendung einzelner Vorschriften ausgeschlossen ist.

§ 2
Die Aufgaben des Staatlichen Maschinen-Kontors zur 

Sicherung der materiell-technischen Beziehungen und 
zur Vorbereitung einer koordinierten Planausarbeitung 
für die Produktion und deren Verteilung werden gegen
über den örtlichen Staats- und Wirtschaftsorganen durch 
die örtlich zuständigen Außenstellen des Staatlichen 
Maschinen-Kontors wahrgenommen.

§ 3
(1) Das Staatliche Maschinen-Kontor hat in Abstim

mung mit den Lieferwerken, den Hauptverbrauchern 
und deren übergeordneten Organen Mindestbestell- und 
Mindestversandmengen für den Direktbezug von Er
zeugnissen der metallverarbeitenden Industrie festzu
legen. Die Mindestbestell- und Mindestversandmengen 
sind durch das Staatliche Maschinen-Kontor bis spä
testens 31. März des vorhergehenden Jahres in geeig
neter Weise zu veröffentlichen.

(2) Darüber hinaus können für bestimmte Erzeugnisse 
in Abstimmung mit den übergeordneten Organen der 
Lieferer durch das Staatliche Maschinen-Kontor bis spä
testens 31. März des vorhergehenden Jahres Direkt
bezieher namentlich festgelegt werden. In diesen Fällen 
erfolgt die Unterrichtung der Direktbezieher im Auf
träge des Staatlich^ Maschinen-Kontors durch das dem 
Lieferer übergeordnete Organ.

(3) Bei Erzeugnissen der metallverarbeitenden Indu
strie, die in der Liste der Mindestmengen für den Direkt
bezug enthalten sind, ist ein Direktbezug möglich, wenn 
die Bedarfsträger sowohl die festgelegten Mindestbestcll- 
als auch die Mindestversandmengen erreichen bzw. als 
namentliche Direktbezieher festgelegt wurden und Ver
träge entsprechend §§ 8 und 9 abschließen.

(4) Unabhängig von den MindcstbesteUmengen sind in 
jedem Falle zum Direktbezug berechtigt:

a) die Außenhandelsunternehmen,
b) die Verbraucher des Kontingentträgers 7700,
c) alle Betriebe des staatlichen Produktionsmittel- 

Großhandels unabhängig von ihrem Unterstel
lungsverhältnis,

d) alle Betriebe des sozialistischen Konsumgüter-Groß- 
handels. Für alle Betriebe des Konsumgüter-Ein- 
zelhandels sind im übrigen die Bestimmungen der 
Anordnung vom 22. Januar 1958 über den Direkt
bezug (GBl. I S. 79) anzuwenden.

(1) Die Lieferwerke sind verpflichtet, vor Beginn einer 
überden Plan hinausgehenden Produktion in den Erzeug
nissen der Bilanznomenklatur (s. Anlage 1) die Zustim- v 
mung des übergeordneten Organs und des Staatlichen \ 
Maschinen-Kontors cinzuholen. In Fällen außerhalb der 
Bilanznomenklatur ist das Staatliche Maschinen-Kontor 
lediglich zu verständigen.» Anordnung (Nr, 1) (OBL n 195$ S. 97)


